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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1993

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §18 Abs1;

AuslBG §18 Abs3;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 1988/231;

AuslBG §3 Abs1;

Rechtssatz

Es ist keinesfalls ausgeschlossen, daß ausländische Staatsbürger, die bei einer Firma in ihrem Heimatland nach den

dortigen gesetzlichen Bestimmungen des Sozialrechtes und Abgabenrechtes ordnungsgemäß angemeldet sind,

gleichzeitig auch in Österreich ein nach dem AuslBG bewilligungsp<ichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen

können.
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